
Der Gemeinderat hat auf

Dienstag, 18. Juni 2013,
19.30 Uhr

im Mittenza eine Gemeinde
versammlung angesetzt zur 
 Behandlung folgender

Traktanden

	 1.	 Beschlussprotokoll	der	
	Gemeindeversammlung	
vom	19.	März	2013

	 2.	 Jahresbericht	2012	der	
	Geschäftsprüfungskommission	
Geschäftsvertretung:
Präsident	GPK

	 3.	 Vorlage	der	Rechnung	2012	
Geschäftsvertretung:
VP	Marcus	Müller

	 4.	 Totalrevision	des	Bestattungs-	
und	Friedhofreglements	
(Nr.	17.200)	
Geschäftsvertretung:
GR	Joachim	Hausammann	/	
VP	Marcus	Müller

	 5.	 Aufhebung	der	Leistungs-
vereinbarung	betreffend	
den	Schulpsychologischen	
Dienst	Muttenz	zwischen	der	
	Einwohnergemeinde	Muttenz	
und	Walter	Baumann	
(Nr.	12.710)	
Geschäftsvertretung:
GR	Franziska	Stadelmann	/	
VP	Marcus	Müller

	 6.	 Sondervorlage	für	die	
	Strassenbauarbeiten	der	
	Sanierung	Baselstrasse	/	
	Münchensteinerstrasse	
Geschäftsvertretung:
GR	Joachim	Hausammann

	 7.	 Anfrage	Karl	Lukas	gemäss	
§	69	Gemeindegesetz	
in	Sachen	Lärmemissionen	
im	Holderstüdelipark	
Geschäftsvertretung:
GR	Heidi	Schaub

	 8.	Mitteilungen	des	
	Gemeinderates

	 9.	 Verschiedenes

Zu	den	einzelnen	Geschäften	kön-
nen	wir	Folgendes	ausführen:

Traktandum 2

Jahresbericht 2012 der 
 Geschäftsprüfungskommission

siehe Seiten 5–6

Einladung zur Gemeindeversammlung
Traktandum 4

Totalrevision des Bestattungs- und 
Friedhofreglements (Nr. 17.200)

A Ausgangslage
Der	 Gemeinderat	 hat	 das	 knapp	
zwanzigjährige	 Reglement	 über-
arbeitet	(siehe Seiten 6–7).

Dabei	 wurde	 der	 gesellschaft-
liche	 Wandel	 berücksichtigt,	 der	
sich	 auch	 im	 Bestattungswesen	
niederschlägt.	 Ebenso	 wurde	 den	
aktuellen	 wirtschaftlichen	 Gege-
benheiten	Rechnung	getragen	und	
es	wurden	die	Erfahrungen	aus	der	
Praxis	berücksichtigt.	Nicht	zuletzt	
wurde	der	Dienstleistungsumfang	
hinterfragt	und	die	Gebühren	über-
prüft.

Das	 vorliegende	 totalrevidierte	
Bestattungs-	 und	 Friedhofregle-
ment	sowie	die	neu	geschaffene	da-
zugehörende	 Verordnung	 wurden	
einer	Vorprüfung	bei	der	Volkswirt-
schafts-	und	Gesundheitsdirektion	
des	Kantons	Basel-Landschaft	un-
terzogen.	Diese	Vorprüfung	ergab,	
dass	die	vorgelegten	Entwürfe	den	
gesetzlichen	 Bestimmungen	 ent-
sprechen	und	durch	den	Souverän	
genehmigt	werden	können.

B Ziele der Totalrevision
Das	 revidierte	 Reglement	 enthält	
die	 wichtigsten	 Normen;	 Details	
und	Gebühren	werden	in	der	Ver-
ordnung	geregelt.	Insbesondere	sind	
die	Rechtsgrundlagen	für	Handlun-
gen	und	Anweisungen	des	Personals	
neu	 hinreichend	 geregelt.	 Die	 Be-
stattung	von	auswärts	niedergelas-
senen	Personen	wird	klar	geregelt	
und	bedarf	nicht	mehr	in	jedem	Fall	
der	Bewilligung	durch	den	zustän-
digen	Gemeinderat.	Die	technischen	
und	gestalterischen	Anforderungen	
an	die	Grabmäler	und	Gräber	sind	
angemessen	und	präzise	formuliert.	
Nachfolgend	kurz	die	wesentlichs-
ten	Änderungen.

Änderungen und Neuerungen im 
Reglement:
•	 Zusammenfassung	 von	 Zweck	

und	 Geltungsbereich	 in	 einem	
Paragrafen,	ebenso	von	Zustän-
digkeit	und	Vollzug

•	 präzisere	 Formulierung	 des	
Rechts	 auf	Bestattung	 in	Mut-
tenz	analog	Status	quo

•	 Voraussetzungen	für	die	Beiset-
zung	von	auswärts	niedergelas-
senen	Personen

•	 Reduktion	 der	 unentgeltlichen	
Leistungen

•	 Härtefallregelung	 bei	 Solvenz-
problemen

•	 Präzisierung	von	in	Muttenz	er-
laubten	Beisetzungsformen	ent-
lang	den	bisherigen	Regeln

•	 klare	Bedingungen	für	die	Bei-
setzung	von	Totenasche	ausser-
halb	des	Friedhofareals

•	 Wegfall	 der	 Grabmalbewilli-
gung	für	Familiengräber

•	 klare	Begrifflichkeiten	und	ein-
heitliche	Sprachregelung

•	 redaktionelle	 Überarbeitung,	
zeitgemässer	Wortschatz

Auf Verordnungsebene werden ab-
gehandelt:
•	 detaillierte	 Umschreibung	 der	

Aufgaben	 und	 Kompetenzen	
der	Verwaltung	und	des	Fried-
hofpersonals

•	 Friedhofplan	 und	 Gräberver-
zeichnis

•	 die	 Bestattung	 gegen	 Entgelt	
für	 auswärts	 niedergelassene	
Verstorbene

•	 Materialanforderungen	 an	 die	
Särge

•	 Bestattungszeiten
•	 Friedhofordnung	und	

	Öffnungszeiten
•	 Belegung	 und	 Restlaufzeit	 der	

Gräber	 und	 Bestimmungen	 zu	
Grabaufhebungen

•	 Ausmasse	von	Grabmälern	und	
Fundamenten

•	 zugelassene	 Materialien	 für	
Grabmäler

•	 Bestimmungen	zum	Setzen	des	
Grabmals

•	 Grabgestaltungsrichtlinien	 so-
wie	Bepflanzung	und	Unterhalt

•	 Gebühren

C Dienstleistungen

Entgeltliche Dienstleistungen
Die	bisher	von	der	Gemeinde	ver-
rechneten	Dienstleistungen	(Grab-
unterhalt,	 Urnenplatten,	 Urnen-
verlegungen	etc.)	werden	weiterhin	
verrechnet.

Unentgeltliche Dienstleistungen
Viele	Dienstleistungen	erbringt	die	
Gemeinde	 kostenlos	 resp.	 werden	
mit	Steuergeldern	finanziert:
•	 Koordination	 von	 Bestattung	

und	Beisetzung
•	 Bestattungsgespräch	und	amtli-

che	Bekanntmachung
•	 Urnenabholung	 im	 Krematori-

um	(häufig	Sammeltransporte)

Traktandum 3

Vorlage der Rechnung 2012

Gemäss	§	3	Abs.	2	des	kommuna-
len	 Verwaltungs-	 und	 Organisa-
tionsreglements	 liegt	 die	 Jahres-
rechnung	 der	 Gemeinde	 Muttenz	
während	14	Tagen	vor	der	Gemein-
deversammlung	öffentlich	auf	oder	
kann	bei	der	Gemeindeverwaltung	
bezogen	 werden.	 Den	 Stimmbür-
gerinnen	und	Stimmbürgern,	die	
sich	über	die	Ergebnisse	im	Detail	
in	formieren	wollen,	wird	der	Be-
zug	 der	 Jahresrechnung	 empfoh-
len.

In	 der	 gedruckten	 Rechnung	
sind	 nebst	 allen	 Zahlen	 auch	 die	
Erläuterungen	 zur	 Rechnung	 mit	
dem	Bericht	des	Gemeinderats	so-
wie	der	Bericht	der	Rechnungsprü-
fungskommission	 zu	 finden.	 Die	
vorliegende	 Gegenüberstellung	
der	Ergebnisse	von	Rechnung	und	
Voranschlag	zeigt,	dass	die	Rech-
nung	mit	einem	Ertragsüberschuss	
abschliesst.

Anträge
1.	 Im	Sinne	von	§	30	der	Gemein-

definanzverordnung	wird	der	
Gemeindeversammlung	bean-
tragt,	 den	 Ertragsüberschuss	
wie	folgt	zu	verwenden:
a)	Einlage	 von	 13’589’251	

Franken	 aus	 dem	 Verkauf	
der	 Primarschulanlage	
Hinterzweien	in	die	Vorfi-
nanzierung	 «Schulbauten	
Primarschule».

b)	Einlage	 der	 gemäss	 §	21	
Abs.	3	aufzulösenden	Vor-
finanzierung	 «Sanierung	
Mittenza»	in	die	Vorfinan-
zierung	 «Schulbauten	 Pri-
marschule»	 von	 2,5	 Mio.	
Franken.

c)	 Einlage	 der	 Buchgewin-
ne	von	650’000	Franken	
aus	 der	 Veräusserung	 von	
Baurechtsparzellen	 in	 die	
Vorfinanzierung	 «Liegen-
schaften	 Finanzvermö-
gen».

d)	Einlage	 von	 523’242.84	
Franken	ins	Eigenkapital.

2.	Der	 Gemeindeversammlung	
wird	 beantragt,	 die	 Jahres-
rechnung	 2012	 der	 Einwoh-
nergemeinde	Muttenz	für	das	
Jahr	2012	zu	genehmigen.

Gemeindeversammlung
Muttenz

Beilage zum Muttenzer Amtsanzeiger Nr. 21 / 2013



•	 Beisetzungen
•	 Ausheben	 und	 Auffüllen	 des	

Grabes
•	 provisorische	Grabbeschriftung
•	 Bereitstellung	der	Abdankungs-

halle
•	 Blumentransport	Kirche	–	Fried-

hof
•	 Arrangieren	 von	 Blumen	 und	

Dekoration

D Bis dato unentgeltliche 
 Dienstleistungen,  
die künftig verrechnet werden

Der	Gemeinderat	hat	die	Unentgelt-
lichkeit	 gewisser	Dienstleistungen	
hinterfragt	 und	 insbesondere	 vor	
dem	Hintergrund	der	Sparanstren-
gungen	 überprüft.	 Dabei	 kam	 er	
zum	 Schluss,	 dass	 inskünftig	 der	
Gemeindesarg,	die	Kremation	und	
der	Transport	neu	von	den	Hinter-
bliebenen	resp.	dem	Nachlass	der	
verstorbenen	Person	getragen	wer-
den	sollen.

In	 Muttenz	 gibt	 es	 rund	 170	
Beisetzungen	 pro	 Jahr	 (Tendenz	
steigend).	80	%	davon	sind	Krema-
tionen	und	20	%	Sargbestattungen.	
Die	Ausgaben	für	die	Gemeindesär-
ge	und	die	Leichentransporte	betra-
gen	somit	pro	Jahr	rund	110’000	
Franken	 (Gemeindesarg	 80’000	
Fr.,	Leichentransporte	30’000	Fr.).	
Die	 Kremationskosten	 betragen	
jährlich	ca.	90’000	Franken.

Wie	erwähnt,	hat	der	Gemeinde-
rat	im	Rahmen	der	Finanzklausur	
2014plus	 diese	 Leistungen	 über-
prüft	und	ist	zum	Schluss	gekom-
men,	dass	diese	–	da	gesetzlich	nicht	
zwingend	 –	 nicht	 mehr	 von	 der	
Gemeinde	getragen	werden	sollen.	
Dies	wird	auch	durch	einen	Bench-
mark	mit	vergleichbaren	Gemein-
den	 (Birsfelden,	 Münchenstein,	
Pratteln,	Reinach)	bestätigt.	Dort	
werden	diese	Leistungen	auch	den	
Privaten	überbunden.	Dabei	ist	zu	
beachten,	dass	die	Kosten	eines	To-
desfalls	nahezu	ausnahmslos	vom	
Nachlass	getragen	werden	und	die	
Hinterbliebenen	 keinen	 eigenen	
Beitrag	 leisten	 müssen.	 Sollte	 je-
mand	diese	Kosten	aus	wirtschaft-
lichen	Gründen	nicht	zahlen	kön-
nen,	 enthält	 das	 Reglement	 eine	
Härtefallregelung,	 wonach	 die	
Gemeinde	die	Kosten	übernimmt.	
Vergleiche	 mit	 anderen	 Gemein-
den	 zeigen,	 dass	 diese	 kaum	 zur	
Anwendung	 kommt.	 Durch	 diese	
Neuregelung	 kann	 die	 Muttenzer	
Gemeindekasse	 jedes	Jahr	um	ca.	
200’000	Franken	entlastet	werden:
• Gemeindesarg:	 Ein	 Gemeinde-
sarg	 kostet	 grundsätzlich	 480	 Fr.	
(Übergrösse	 586	 Fr.).	 Diese	 Leis-
tung	 belastet	 die	 Gemeindekasse	
	jedes	Jahr	mit	rund	80’000	Fr.	(inkl.	
MwSt).
•	 Leichentransport:	 Ein	 Leichen-
transport	kostet	die	Gemeinde	160	

Fr.	(inkl.	MwSt),	rund	30’000	Fr.	
jährlich	(inkl.	MwSt).
•	 Kremationsgebühren:	Eine	Kre-
mation	kostet	je	nach	Urne	zwischen	
550	Franken	und	600	Franken	(inkl.	
MwSt),	 jährlich	 90’000	 Franken	
(inkl.	MwSt).

E Grabunterhaltsgebühren
Der	Gemeinderat	hat	die	Kosten-
struktur	 des	 Friedhofs	 überprüft	
und	die	Gebühren	mit	andern	Ge-
meinden	verglichen.	Dabei	hat	sich	
gezeigt,	dass	sich	die	Gebühren	im	
Vergleich	 zu	 anderen	 Gemeinden	
in	 der	 üblichen	 Bandbreite	 bewe-
gen.	Lediglich	eine	Anpassung	bei	
den	Reihengräbern	(20	Jahre)	wird	
vorgenommen,	 da	 ein	 bis	 anhin	
gewährter	 Rabatt	 nicht	 mehr	 ge-
rechtfertigt	ist.
•	 Sarg-Reihengrab	 4’300	Fr.

(bisher	3’885	Fr.)
•	 Urnen-Reihengrab	 3’000	Fr.

(bisher	2’698	Fr.)
•	 Kinder-Reihengrab	

(bis	25	Jahre)	 3’000	Fr.
(bisher	2’698	Fr.)

Die	 Gebühren	 für	 Reihengräber	
können	 auch	 jährlich	 beglichen	
werden.	 Familiengräber	 werden	
künftig	 nur	 noch	 im	 jährlichen	
Grab	unterhalt	angeboten,	woraus	
eine	 administrative	und	buchhal-
terische	 Erleichterung	 resultiert.	
Wenn	 weiterhin	 jährlich	 ca.	 40	
neue	 Grabunterhaltsaufträge	 (für	
10	Sarg-	und	30	Urnen-Reihengrä-
ber)	 mit	 pauschaler	 Rechnungs-
stellung	 erteilt	 werden,	 resultiert	
daraus	 eine	 Mehreinnahme	 von	
ca.	13’000	Franken.

Im	Übrigen	bestünde	die	Mög-
lichkeit,	 die	 Dienstleistungen	 des	
Friedhofs	 an	 private	 Leistungs-
erbringer	 auszulagern.	 Der	 Quer-
vergleich	 mit	 andern	 Gemeinden	
sowie	die	sehr	gute	Dienstleistungs-
qualität	 und	 der	 hohe	 Zufrieden-
heitsgrad	in	der	Bevölkerung	zeigen	
aber	 auf,	 dass	 diesbezüglich	 kein	
Handlungsbedarf	besteht.

F Ergebnisse aus der 
 Vernehmlassung

Bis	 zum	 Eingabeschluss	 vom	
8.	März	2013	sind	insgesamt	acht	
Stellungnahmen	(Grüne,	FDP,	SP,	
EVP,	 um,	 Evangelischreformierte	
Kirche,	 Evangelisch-methodis-
tische	 Kirche,	 Römisch-katholi-
sches	 Pfarramt)	 eingegangen.	 Die	
CVP	 Muttenz	 verzichtet	 auf	 eine	
Stellungnahme,	erachtet	jedoch	die	
Überprüfung	eines	knapp	20-jähri-
gen	Reglements	als	gerechtfertigt.	
SVP,	GLP	und	BDP	haben	sich	nicht	
vernehmen	lassen.	Sämtliche	Stel-
lungnahmen	sind	auf	der	Gemein-
de-Website	unter	www.muttenz.ch	
zur	Einsicht	aufgeschaltet.

Die	 Evangelisch-reformierte	
Kirche	 lobt	ausdrücklich	die	For-

mulierung	in	§ 1	(Zweck	und	Gel-
tungsbereich),	wonach	der	Friedhof	
als	Ort	der	Besinnung,	des	Geden-
kens	 und	 des	 stillen	 Verbleibens	
dient.

Die	Vorschläge	der	FDP	zu	§ 2	
(Zuständigkeit	und	Vollzug)	wur-
den	in	den	Absätzen 1 und 3	über-
nommen.	Die	Partei	bemängelt	den	
Benchmark	mit	vergleichbaren	Ge-
meinden	 im	 Erläuterungsbericht.	
Die	 Aussage,	 dass	 in	 diesen	 Ge-
meinden	 die	 Kosten	 den	 Privaten	
überbunden	werden,	sei	nur	teilwei-
se	zutreffend.	Die	Partei	verlangt,	
dass	die	Kremationsgebühren	und	
die	Leichentransportkosten	weiter-
hin	zu	Lasten	der	Gemeindekasse	
gehen.	So	will	sie	einen	Preisvorteil	
für	 Sargbestattungen	 zum	 Zeit-
punkt	des	Begräbnisses	vermeiden,	
denn	 Sarg-	 resp.	 Erdbestattungen	
seien	 aufwändiger	 und	 teurer	 als	
Kremationen.	 Auch	 seien	 diese	
aufgrund	 des	 Platzbedarfs	 sowie	
der	 Bodenbeschaffenheit	 auf	 dem	
Friedhof	problematisch.

Die	SP	ist	sehr	skeptisch,	ob	ein	
Verzicht	 auf	 die	 Übernahme	 von	
Gemeindesarg,	 Leichentransport	
und	Kremationsgebühren	gerecht-
fertigt	 ist.	 Mit	 der	 Härtefallrege-
lung	liessen	sich	zwar	die	finanziel-
len	Folgen	reduzieren,	nicht	jedoch	
die	 psychische	 Belastung	 bei	 der	
Antragstellung	in	der	Trauerphase.	
Die	SP	befürchtet	eine	unerwünsch-
te	Zunahme	von	Sargbestattungen.	
Im	Weiteren	moniert	sie	die	hohen	
	Kosten	 für	 den	 Gemeindesarg	
(480	Fr.)	gegenüber	dem	Staatsarg	
in	Basel	(135	Fr.).

Die	EVP	stützt	den	Gemeinderat	
in	 seinen	 Sparbemühungen,	 auch	
wenn	sie	bedauert,	dass	nicht	mehr	
sämtliche	 Kosten	 im	 Zusammen-
hang	 mit	 einer	 Bestattung	 gratis	
sein	sollen.

Gemäss	den	um	sollten	als	letz-
te	 Dienstleistungen,	 welche	 die	
Gemeinde	 einem	 Steuerzahler	
erbringen	 kann,	 Gemeindesarg,	
Transporte	 und	 Kremation	 mit	
Standardurne	 weiterhin	 von	 der	
Gemeinde	bezahlt	werden.	Auch	
bewirken	die	drei	 Sparmassnah-
men	keinen	Kostenwegfall,	sondern	
einzig	eine	Umlagerung	auf	Private.	
Zudem	befürchten	die	um	eine	Zu-
nahme	von	Sargbestattungen.

Der	 redimensionierte	 Umfang	
der	 unentgeltlichen	 Dienstleistun-
gen	wird	von	den	Grünen	bejaht.	
Doch	 erwarten	 sie	 eine	 unbüro-
kratische	Handhabung	der	Härte-
fallregelung.

Die	 evangelisch-reformierte 
Kirchen pflege	 zeigt	 	Verständnis	
für	 Sparmassnahmen.	Die	Härte-
fall	regelung	 wird	 ausdrücklich	
begrüsst	und	eine	grosszügige	 In-
terpretation	 durch	 die	 Behörden	
erwartet.

Die	Evangelisch- methodistische 
Kirche	bemängelt	die	fehlende	Be-
schriftungsmöglichkeit	 beim	 Ge-
meinschaftsgrab.

Das	Römisch-katholische Pfarr-
amt	würde	es	begrüssen,	wenn	die	
drei	Dienstleistungen	nur	zur	Hälfte	
zu	Lasten	des	Nachlasses	 gingen.	
Die	 Gemeinde	 sollte	 die	 andere	
Hälfte	übernehmen,	denn	das	Be-
erdigen	 eines	 Einwohners	 ist	 der	
letzte	Dienst,	der	einem	Menschen	
erwiesen	werden	kann.

G Haltung des Gemeinderates
Der	Gemeinderat	hat	Verständnis	
für	 gewisse	 Vorbehalte	 von	 ein-
zelnen	Parteien	und	des	Römisch-
katholischen	Pfarramtes.	Doch	der	
Verzicht	auf	die	Bezahlung	der	drei	
vorgenannten	 Dienstleistungen	
entspricht	 der	 gemeinderätlichen	
Sparstrategie.	Damit	wird	der	Ge-
meindehaushalt	entlastet.	Die	Ge-
meinde	soll	dort,	wo	es	(sozial)	ver-
träglich	ist,	auf	gewisse	freiwillige	
Leistungen	verzichten.	Dies	hat	der	
Gemeinderat	in	seiner	Finanzklau-
sur	2014plus	beschlossen.

Entgegen	 gewissen	 Annahmen	
der	 Parteien	 wird	 nicht	 mit	 einer	
Zunahme	 von	 Sargbestattungen	
gerechnet.	 Zum	 einen	 fällt	 der	
Entscheid	 für	 eine	bestimmte	Be-
stattungsform	bereits	zu	Lebzeiten	
als	Äusserung	des	letzten	Willens.	
Dieser	 ist	 von	der	 religiösen	oder	
weltanschaulichen	Einstellung	und	
nicht	von	 finanziellen	Überlegun-
gen	 geprägt.	 Zum	 anderen	 wird	
verkannt,	dass	eine	Erdbestattung	
den	Hinterbliebenen	auch	mit	der	
Neuregelung	wesentlich	 teurer	 zu	
stehen	 kommt	 als	 eine	 Kremati-
on	mit	Urnenbeisetzung.	Dies,	da	
Unterhaltskosten	 für	 die	 ganze	
20-jährige	Grablaufzeit	zu	berück-
sichtigen	 sind	 (4’300	 Fr.	 Grab-
unterhaltskosten).	 Entsprechend	
ist	 die	 Befürchtung,	 es	 könne	 zu	
mehr	 Erdbestattungen	 kommen,	
unbegründet.

Der	Hinweis,	der	Basler	Staats-
sarg	sei	günstiger,	trifft	wohl	zu,	ist	
aber	 vorliegend	 nicht	 von	 Bedeu-
tung.	Der	Preis	wurde	in	einem	Sub-
missionsverfahren	für	dieses	Massen-
produkt	definiert.	Ein	Preis	vergleich	
mit	 dem	 Muttenzer	 Gemeindesarg,	
dessen	 Preis	 nicht	 im	 Reglement	
festgeschrieben	 ist,	 kann	 deshalb	
nicht	 herangezogen	 werden.	 Im	
Übrigen	kostet	ein	handelsüblicher	
Kremationssarg	in	etwa	gleich	viel	
wie	der	Gemeindesarg.

Von	den	Parteien	und	Kirchen	
wird	 die	 Härtefallregelung	 be-
grüsst.	 Der	 Gemeinderat	 stimmt	
ihnen	zu,	dass	diese	Handhabung	
unbürokratisch	 erfolgen	 soll.	 In-
des	darf	sie	nicht	willkürlich	ange-
wendet	werden.	Deshalb	orientiert	
sich	 der	 Härtefall	 an	 den	 Regeln	
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des	 Sozialhilferechts;	 zudem	wird	
die	 Praxis	 zeigen,	 welche	 Kriteri-
en	ebenfalls	berücksichtigt	werden	
müssen.

Die	 um	 regen	 an,	 die	 Verwal-
tung	solle	eine	Auflistung	der	von	
den	Hinterbliebenen	zu	tragenden	
Dienstleistungen	 zur	 Verfügung	
stellen.	Dies	ist	nach	Ansicht	des	Ge-
meinderates	 nicht	 notwendig	 und	
ist	 auch	 nicht	 ins	 Reglement	 auf-
zunehmen.	Auf	eine	Beschriftungs-
möglichkeit	 beim	 Gemeinschafts-
grab	 wird	 entgegen	 dem	 Wunsch	
der	 Evangelisch-methodistischen 
Kirche	 weiterhin	 verzichtet.	 Das	
Gemeinschaftsgrab	 zeichnet	 sich	
gerade	dadurch	aus,	dass	keine	Be-
schriftungen	vorhanden	sind.

Der	 redaktionelle	 Änderungs-
vorschlag	 der	 SP	 zu	 § 6	 (Bestat-
tungsleistungen	gegen	Gebühr)	wird	
als	sinnvoll	erachtet,	weshalb	er	ins	
Reglement	übernommen	wurde.

Die	 Grünen	 erachten	 die	 Be-
stattungsfrist	 von	 einer	Woche	 in	
§ 10	als	sehr	knapp	bemessen.	Der	
Gemeinderat	hält	an	der	vorliegen-
den	Regelung	fest,	denn	es	handelt	
sich	um	eine	Regelfrist;	Ausnahmen	
sind	jederzeit	möglich.

In	§ 11	(Überführung	und	Auf-
bahrung)	erachten	die	Grünen	die	
Überführungsfrist	von	48	Stunden	
als	 zu	 kurz.	 Sie	 wünschen,	 dass	
dieser	 Punkt	 nochmals	 diskutiert	
wird.	 Diesem	 Anliegen	 wurde	
mit	 einer	 offeneren	 Formulierung	
Rechnung	getragen.

H Verordnung zum Bestattungs- 
und Friedhofreglement

Die	 Verordnung	 wurde	 ebenfalls	
zur	 Vernehmlassung	 unterbreitet.	
Die	 Parteien	 und	 Kirchen	 haben	
sich	 dazu	 auch	 ausführlich	 ver-
nehmen	 lassen	 und	 Vorschläge	
unterbreitet.	Der	Gemeinderat	hat	
diese	geprüft	und	wird	sie	teilweise	
umsetzen.	Die	Verordnung	ist	indes	
nicht	 Gegenstand	 dieser	 Vorlage,	
zumal	die	Gemeindeversammlung	
lediglich	 über	 das	 Reglement	 zu	
befinden	hat.

Antrag
Der	 Gemeinderat	 beantragt	 der	
Gemeindeversammlung,	 das	
Friedhof-	 und	 Bestattungsregle-
ment	zu	genehmigen.

Traktandum 5

Aufhebung der Leistungsvereinbarung 
betreffend den Schulpsychologischen 
Dienst Muttenz zwischen der 
 Einwohnergemeinde Muttenz und 
 Walter Baumann (Nr. 12.710)

Ausgangslage
Die	Gemeinde	Muttenz	verfügt	als	
eine	 der	 grössten	 Schulträgerin-
nen	 im	 Kanton	 Basel-Landschaft	

bisher	 über	 einen	 gemeindeeige-
nen	 Schulpsychologischen	 Dienst	
(nachfolgend:	 SPD).	 Gestützt	 auf	
die	Vereinbarung	zwischen	der	Er-
ziehungs-	und	Kulturdirektion	des	
Kantons	 Basellandschaft	 und	 der	
Gemeinde	Muttenz	vom	6.	Dezem-
ber	1994	sowie	auf	das	Schreiben	
des	 Kantonalen	 Schulpsychologi-
schen	Dienstes	vom	28.	Mai	2008	
leistet	der	Kanton	ab	1.	Juli	2008	
für	die	Ausübung	der	schulpsycho-
logischen	Aufgaben	eine	 jährliche	
Pauschale	 von	 92’000	 Franken.	
Der	SPD	kostet	jährlich	insgesamt	
rund	274’000	Franken,	was	einen	
Gemeindebeitrag	 von	 182’000	
Franken	beinhaltet.

Die	Gemeinde	Muttenz	hat	seit	
den	frühen	80er	Jahren	einen	eige-
nen	SPD	vor	Ort.	Mitte	2005,	nach	
mehr	als	zwanzigjähriger	Tätigkeit	
für	den	SPD	Muttenz,	liess	sich	der	
Amtsinhaber	Dr.	phil.	Toni	Fuchs	
pensionieren	und	der	Schulpsycho-
loge	lic.	phil.	Walter	Baumann	wur-
de	 mittels	 Leistungsvereinbarung	
verpflichtet,	den	SPD	zu	führen.

Eine	Statistik	seit	1985	bis	in	die	
Gegenwart	 illustriert	den	Anstieg	
der	Fallzahlen	von	einst	148	auf	ge-
genwärtig	252	Fälle	pro	Jahr.	Da-
mit	hat	der	SPD	deutlich	an	Bedeu-
tung	zugenommen.	Die	Schule	 ist	
für	unsere	Kinder	und	Jugendlichen	
komplexer	 und	 die	 Reizüberflu-
tung	grösser	geworden,	d.	h.	mehr	
und	vor	allem	schnellere	Interven-
tionen	 helfen	 mit,	 dass	 frühzeitig	
die	Weichen	gestellt	und	notwendi-
ge	Stützmassnahmen	für	die	Kinder	
beantragt	werden	können.

Im	November	2012	diskutierte	
der	Gemeinderat	in	der	Finanzklau-
sur	2014plus	–	im	Hinblick	auf	den	
Finanzplan	2013–2017	–	insgesamt	
über	34	Vorschläge	zur	Verbesse-
rung	 der	 Finanzstruktur.	 Neben	
Effizienz	 und	 Effektivität	 lag	 der	
Fokus	 auch	 auf	 der	 gesetzlichen	
Aufgabenverteilung	zwischen	Kan-
ton	und	Gemeinden:	Welche	Auf-
gaben	hat	von	Gesetzes	wegen	der	
Kanton,	welche	Aufgaben	hat	die	
Gemeinde	zu	tragen.	Entsprechend	
soll	die	Gemeinde	nur	ihre	eigenen	
Aufgaben	finanzieren.

Der	 SPD	 ist	 von	 Gesetzes	 we-
gen	 eine	 typische	 kantonale	 Auf-
gabe.	Damit	hat	der	Kanton	diese	
zu	finanzieren.	Die	bis	anhin	von	
der	 Gemeinde	 ausgeführte	 Tätig-
keit	soll	vom	Kanton	übernommen	
werden.	Durch	die	Aufhebung	des	
gemeindeeigenen	 SPD	 wird	 eine	
mögliche	 Einsparung	 von	 einem	
jährlich	 wiederkehrenden	 Auf-
wand	von	 rund	180’000	Franken	
möglich.	 Hinzu	 kommt,	 dass	 der	
Regierungsrat	des	Kantons	Basel-
Landschaft	bereits	im	2012	mehr-
mals	kommuniziert	hat,	dass	er	den	
SPD	selbst	führen	muss.

Die	Bevölkerung,	die	politischen	
Parteien	und	andere	Organisatio-
nen	wurden	zu	einer	Vernehmlas-
sung	 betreffend	 eine	 Aufhebung	
der	 entsprechenden	 Leistungs-
vereinbarung	 eingeladen.	 Fünf	
Vernehmlassungen	 liegen	vor,	die	
nachfolgend	 zusammengefasst	
werden:

Zusammenfassung der 
 Vernehmlassungsergebnisse
CVP Muttenz
Es	 wird	 auf	 die	 beim	 SPD	 einge-
bundene	 Erziehungsberatung	 seit	
Januar	2013	verwiesen	und	auf	den	
idealen	Standort	 in	Muttenz.	Der	
gemeindeeigene	SPD	darf	auf	eine	
30-jährige	Tradition	verweisen	und	
geniesst	 bei	 Eltern,	 Lehrerschaft	
und	Bevölkerung	grosses	Vertrau-
en.	Er	wird	viel	und	rege	genutzt;	
dies	auch	dank	der	guten	Erreich-
barkeit.	Die	CVP	 ist	der	Ansicht,	
dass	ein	gut	funktionierender	und	
bewährter	Dienst	im	gleichen	Mas-
se	 aufrechterhalten	 werden	 muss	
und	es	das	Wohl	der	Schülerinnen	
und	Schüler	sowie	den	Volkswillen	
zu	beachten	gilt.	Zudem	würde	die	
Erreichbarkeit	 massiv	 erschwert.	
Für	eine	Zentralisierung	in	Liestal	
dürfte	die	Bevölkerung	kaum	Ver-
ständnis	aufbringen.

EVP Muttenz
Es	fehlt	der	EVP	Muttenz	eine	kla-
re	Aussage	über	das	zu	erwartende	
Sparpotenzial.	 Indes	 wird	 zuge-
stimmt,	dass	diese	gesetzlich	nicht	
verpflichtete	 zusätzliche	 Dienst-
leistung	 der	 Gemeinde	 Muttenz	
dem	momentanen	Spardruck	nicht	
mehr	standhalten	kann.

Grüne Muttenz
Im	 Hinblick	 auf	 die	 angespannte	
Finanzlage	der	Gemeinde	 ist	 eine	
Kantonalisierung	des	Dienstes	an-
zustreben.	Sinnvoll	wäre	es,	wenn	
sich	die	Gemeinde	Muttenz	dafür	
einsetzt,	dass	die	Abklärungen	 in	
der	Regel	 in	Räumen	 in	Muttenz	
stattfinden	werden,	dies	 im	Sinne	
eines	niederschwelligen	Angebotes	
für	die	betroffenen	Familien.

SP Muttenz
Die	SP	hinterfragt	den	Abbau	des	
SPD,	da	beim	gleichen	kommuna-
len	 Leistungserbringer	 eben	 erst	
die	 Erziehungsberatung	 angeglie-
dert	wurde.	Neben	der	 Frage	des	
Sparpotenzials	interessiert	auch	die	
Stellungnahme	der	Schulleitungen/
Lehrerkollegien.	 Da	 der	 SPD	 im	
Kanton	bereits	überlastet	ist,	wer-
den	noch	 längere	Wartezeiten	bis	
zur	Abklärung	befürchtet.	 Sofern	
der	Kanton	keine	Zusage	zu	einem	
Standort	 Muttenz	 garantiert,	 soll	
von	 einer	 Auslagerung	 abgesehen	
werden.

unabhängige muttenz
Für	die	um	ist	es	wichtig,	dass	die	
Schülerinnen	und	Schüler	von	Mut-
tenz,	deren	Erziehungsberechtigte	
und	die	zuständigen	Lehrpersonen	
eine	optimale	Unterstützung	durch	
den	 SPD	 erhalten.	 Voraussetzun-
gen	dafür	sind	kurze	Wege	(Stand-
ort	 Muttenz),	 kurze	 Wartefristen	
und	 im	Akutfall	keine	Wartezeit.	
Dies	wurde	bis	jetzt	gewährleistet	
und	 sollte	 so	 bleiben.	 Wenn	 der	
Kanton	 dies	 im	 gleichen	 Umfang	
übernehmen	möchte,	spricht	nichts	
dagegen.	Sollte	aber	ein	Leistungs-
abbau	 damit	 verbunden	 sein,	 hat	
die	Gemeinde	einen	optimalen	SPD	
im	bisherigen	Rahmen	zu	gewähr-
leisten.

Kindergarten- und Primarschulrat 
Muttenz
Der	Schulrat	 spricht	 sich	einstim-
mig	für	die	Weiterführung	der	Leis-
tungsvereinbarung	und	einen	Ver-
bleib	des	SPD	am	Standort	Muttenz	
aus.	 Es	 ist	 nicht	 nachvollziehbar,	
weshalb	 der	 SPD	 trotz	 Nachweis	
des	Bedarfs	ausgelagert	werden	soll.	
Kommt	hinzu,	dass	Problemsituati-
onen	schneller	angegangen	werden	
können	und	die	Abklärungen	effi-
zienter	sind,	wenn	der	SPD	vor	Ort	
ist.	 Eine	 Führung	 des	 SPD	 durch	
den	Kanton	könnte	den	bisherigen	
Umfang	der	erbrachten	Leistungen	
nur	zu	1/3	abdecken.	Die	vom	Kan-
ton	 vorgesehene	 Stellendotierung	
reicht	 bei	 Weitem	 nicht	 aus.	 Eine	
massive	Qualitätseinbusse	ist	vor-
programmiert.	Der	Schulrat	möch-
te	 jedoch	 keinen	 Leistungsabbau.	
Der	Schaden	durch	die	Qualitäts-
einbusse	 der	 «guten	 Schule	 Mut-
tenz»	wäre	grösser	als	die	finanziel-
le	Einsparung	durch	die	Aufhebung	
der	 Leistungsvereinbarung.	 In	
seiner	Vernehmlassung	führt	der	
Schulrat	 16	 Punkte	 auf,	 die	 für	
eine	Weiterführung	der	Leistungs-
vereinbarung	und	den	Verbleib	des	
Schulpsychologischen	Dienstes	am	
Standort	Muttenz	sprechen.

Bewertung des Gemeinderates
Während	EVP	und	Grüne	aus	der	
Sicht	 der	 Spardrucks	 der	 Aufhe-
bung	 der	 Leistungsvereinbarung	
zustimmen,	 melden	 CVP,	 SP	 und	
die	um	grosse	Bedenken	hinsicht-
lich	des	zu	erwartenden	Leistungs-
abbaus	an.	Der	Kindergarten-	und	
Primarschulrat	 legt	 umfangreich	
die	 Gründe	 dar,	 die	 für	 den	 Ver-
bleib	 des	 SPD	 in	Muttenz	 mittels	
Leistungsvereinbarung	sprechen.

Der	Gemeinderat	hat	Verständ-
nis	 für	 die	 Bedenken,	 dass	 es	 zu	
einem	 Leistungsabbau	 kommen	
könnte,	wenn	der	 SPD	vom	Kan-
ton	übernommen	wird.	Doch	diese	
Bedenken	 sind	 unbegründet.	 Es	
zeigt	sich,	dass	seit	jeher	alle	ande-
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ren	Gemeinden	des	Kantons	Basel-
Landschaft	(ausser	bisher	Muttenz	
und	 Allschwil)	 die	 Dienste	 des	
kantonalen	 SPD	 für	 ihre	 Schulen	
in	 Anspruch	 genommen	 haben.	
Nach	Kenntnis	des	Gemeinde	rates	
führte	 dies	 bis	 anhin	 zu	 keinen	
nennenswerten	 Problemen.	 Im-
merhin	 ist	 nicht	 ausgeschlossen,	
dass	es	–	im	Vergleich	zum	heutigen	
Standard	–	zu	gewissen	Einbussen	
kommen	kann.	Dies	etwa	bei	den	
Wartefristen.	Doch	im	Akutfall	ist	
eine	Betreuung	gewährleistet.	Der	
Hinweis	des	Schulrates,	die	Stellen-
dotierung	des	Kantons	reiche	nicht	
aus,	ist	unbegründet.	Im	Rahmen	
eines	Gespräches	mit	dem	zustän-
digen	 Regierungsrat	 hat	 dieser	
versichert,	 dass	 die	 notwendigen	
Personalressourcen	zur	Verfügung	
gestellt	werden;	dies	hat	er	schrift-
lich	 bestätigt.	 Im	Weiteren	 ist	 zu	
beachten,	 dass	 sich	 der	 Gemein-
derat	 für	 den	 Standort	 Muttenz	
eingesetzt	hat.	Der	Kanton	hat	be-
stätigt,	dass	es	eine	«Zweigstelle»	
in	Muttenz	geben	soll.	Die	schul-
psychologische	 Abklärungs-	 und	
Beratungsarbeit	 soll	 im	 Wesent-
lichen	 in	 Räumlichkeiten	 in	 der	
Gemeinde	 Muttenz	 stattfinden.	
Auch	dies	hat	der	zuständige	Re-
gierungsrat	 schriftlich	 festgehal-
ten.	Dass	die	Erziehungsberatung	
seit	 2013	 beim	 SPD	 angegliedert	
ist,	 ist	 im	 Übrigen	 unproblema-
tisch.	 Die	 Erziehungsberatung	
kann	 unabhängig	 vom	 SPD	 oder	
von	 der	 Person	 von	 Herrn	 Bau-
mann	weitergeführt	werden.

Zu	beachten	ist	weiter,	dass	die	
gesetzliche	 Aufgabe	 zur	 Führung	
eines	SPD	klar	beim	Kanton	liegt.	
Er	 hat	 diese	 Aufgabe	 zu	 erfüllen	
und	zu	finanzieren.	Aufgrund	die-
ser	 klaren	 Trennung	 ist	 nicht	 er-
sichtlich,	 weshalb	 die	 Gemeinde	
Muttenz	 diesen	 Dienst	 weiterhin	
finanzieren	 soll.	 Im	 Ergebnis	 hat	
inskünftig	 die	 Gemeinde	 keine	
Kosten	 mehr	 zu	 tragen;	 mithin	
kommt	es	zu	einem	Spareffekt	von	
jährlich	182’000	Franken	(wieder-
kehrend).

Insgesamt	 empfiehlt	 der	 Ge-
meinderat	aufgrund	der	genannten	
Überlegungen,	 die	 Leistungsver-
einbarung	 mit	 dem	 Schulpsycho-
logischen	 Dienst	 auf	 Ende	 des	
Schuljahres	2014/2015,	mithin	per	
30.	Juni	2015,	zu	kündigen.

Antrag
Der	 Gemeinderat	 beantragt	
der	 Gemeindeversammlung,	
die	 Leistungsvereinbarung	 Nr.	
12.710	 mit	 dem	 Schulpsycho-
logischen	 Dienst	 Muttenz	 vom	
1.	Juli	2005	per	30.	Juni	2015	zu	
kündigen.

Traktandum 6

Sondervorlage für die Strassenbau-
arbeiten der Sanierung Baselstrasse/ 
Münchensteinerstrasse

1. Ausgangslage
Für	die	 Sanierung	der	Baselstras-
se/Münchensteinerstrasse	 im	 Ab-
schnitt	 vom	 Kirchplatz	 bis	 zur	
	Margelackerstrasse	 wurden	 im	
Budget	 2012	 CHF	 950’000	 für	
die	 Realisierung	 der	 Strassenbau-
arbeiten	 eingestellt.	 Im	 Februar	
2013	 wurden	 die	 Bauarbeiten	 im	
kantonalen	 Amtsblatt	 öffentlich	
ausgeschrieben.	 Der	 ausgeschrie-
bene	Auftrag	beinhaltet	die	Stras-
senbauarbeiten	 (Erneuerung	 von	
Randabschlüssen	 und	 Fahrbahn-
Belag,	 die	 Tiefbauarbeiten	 für	
Werkleitungen	 (Wasser,	 Erdgas,	
Telefon	 und	 öffentliche	 Strassen-
beleuchtung)	und	den	Einbau	eines	
lärmarmen	Deckbelags.	Nach	Kon-
trolle	 der	 eingereichten	 Angebote	
hat	sich	gezeigt,	dass	die	im	Budget	
eingestellten	Mittel	 für	die	Reali-
sierung	 der	 Strassenbau	arbeiten	
nicht	ausreichen.

2. Notwendigkeit und Umfang 
der Sanierungsmassnahmen

Da	in	der	Baselstrasse	und	 in	der	
Münchensteinerstrasse	infolge	der	
hohen	 Verkehrsbelastung	 verbrei-
tet	der	massgebende	Lärm-Immis-
sionsgrenzwert	 bei	 angrenzenden	
Wohnhäusern	überschritten	wird,	
ist	die	Einwohnergemeinde	gesetz-
lich	 verpflichtet,	 eine	 Lärmsanie-
rung	 durchzuführen.	 Die	 Sanie-
rungspflicht	 ergibt	 sich	 aus	 den	
Bestimmungen	des	Umweltschutz-
gesetzes	USG	sowie	der	zugehöri-
gen	 Lärmschutz-Verordnung	 LSV	
(Bundesgesetz	 über	 den	 Umwelt-
schutz	vom	7.	10.	1983,	SR	814.01,	
Art.	11	und	16–18	und	Lärmschutz-
Verordnung	 vom	 15.	12.	1986,	
SR	814.41,	Art.	13	ff.).	Aus	Grün-
den	 der	 Wirtschaftlichkeit,	 der	
grösseren	 Wirksamkeit	 und	 des	
Ortsbildschutzes	 sollen	 keine	
Sanierungsmassnahmen	am	Aus-
breitungsweg	 des	 Lärms	 mittels	
Lärmschutzwänden	 ausgeführt	
werden.	 Vielmehr	 soll	 der	 Anteil	
des	 Abrollgeräuschs	 am	 Strassen-
lärm	bereits	an	der	Quelle	reduziert	
und	absorbiert	werden.	Dies	kann	
in	ausreichendem	Masse	mit	dem	
Einbau	 eines	 schalldämmenden	
Strassenbelags	 (Flüsterbelag)	 er-
reicht	 werden.	 Der	 Vorteil	 dieser	
Sanierungsvariante	besteht	 darin,	
dass	weitaus	mehr	Personen	von	der	
Lärmreduktion	profitieren	als	bei	
punktuellen	 Massnahmen	 mittels	
einzelner	Lärmschutzwände.

Die	 Lärmsanierung	 mittels	
Einbau	 eines	 schalldämmenden	
Strassenbelags	 setzt	 jedoch	 eine	
ausreichende	 Dimensionierung	

des	 Belagsaufbaus	 voraus.	 Weiter	
sollen	 nachträgliche	 Eingriffe	 am	
neuen	 Strassenbelag	 vermieden	
werden.	 Entsprechend	 müssen	
die	 im	 Strassenkörper	 liegenden	
Werkleitungen	 vorgängig	 saniert	
und	tragende	Belagsschichten	und	
Randabschlüsse,	 wo	 der	 Bedarf	
nachgewiesen	 ist,	 erneuert	 wer-
den.

Im	 Bereich	 der	 Strassenober-
fläche	präsentieren	sich	insbeson-
dere	 die	 fahrbahnseitigen	 Rand-
abschlüsse	und	die	Trottoirbeläge	
zu	 grossen	 Teilen	 in	 schlechtem	
Zustand.	 Die	 über	 30	 Jahre	 al-
ten	Randabschlüsse	im	Abschnitt	
Kirchplatz	bis	Hallenbad	bestehen	
lediglich	aus	schmalen	Granitstell-
platten	 mit	 vorgesetzten	 Beton-
steinen	als	wasserführendem	Ab-
schluss.	Aufgrund	der	Schäden	ist	
es	offensichtlich,	dass	diese	Rand-
abschlüsse	im	Hinblick	auf	heutige	
Verkehrslasten	 in	 verkehrsorien-
tierten	Strassenzügen	zu	schwach	
ausgelegt	sind.	Der	weit	verbreitete	
Auswuchs	 von	 Pflanzen	 begüns-
tigt	 zudem	 den	 Wassereintritt	 in	
den	 Strassenoberbau	 und	 führt	
zu	 Frostschäden	 bei	 den	 angren-
zenden	Strassen-	und	Trottoirbe-
lägen.	 Aus	 statischen	 Gründen	
ist	 es	 deshalb	 unerlässlich,	 diese	
schad	haften	 Randabschlüsse	 zu	
erneuern.

Bei	 den	 Werkleitungsbauvor-
haben	 steht	 insbesondere	 der	
Ersatz	 der	 über	 80	 Jahre	 alten	
Wasserleitung	 im	 Vordergrund.	
Dieser	 Ersatz	 erstreckt	 sich	
mit	 Ausnahme	 zweier	 kürze-
rer	 Leitungsabschnitte	 über	 die	
gesamte	 Länge	 der	 Basel-	 und	
Münchensteinerstrasse	 und	 ist	
aufgrund	 zahlreich	 aufgetrete-
ner	 Leitungsbrüche	 dringlich.	
Weitere	 Werkleitungseigentü-
mer	wie	die	Industriellen	Werke	
Basel	(Gas),	Swisscom	(Telefon),	
Elektra	 	Birs	eck	 (Elektro)	 und	
Multimedianetz	 Muttenz	 (Ka-
belnetz)	 werden	 sich	 ebenfalls	
am	Bauvorhaben	beteiligen	und	
sanierungsbedürftige	 Leitungs-
abschnitte	erneuern.

3. Strassenbeleuchtung
Im	 Rahmen	 der	 Planung	 der	 Sa-
nierungsarbeiten	erfolgte	eben	falls	
die	 Überprüfung	 der	 Standorte	
der	 Kandelaber	 der	 öffentlichen	
Strassenbeleuchtung.	 Die	 dem	
Beleuchtungsprojekt	 zugehörige	
Berechnung	 zeigt,	 dass	 mit	 neu-
en	 Strassenleuchten	 basierend	
auf	 LED-Technologie	 von	 den	
bestehenden	 Kandelaberstand-
orten	 aus	 eine	 normkonforme	
Ausleuchtung	 möglich	 ist.	 Da-
bei	 ist	 sogar	 eine	Reduktion	die	
Lichtpunkthöhe	um	2	Meter	auf	
8	Meter	möglich.

4. Termine
Es	 ist	 vorgesehen,	 mit	 den	 Bau-
arbeiten	in	den	Schulsommerferi-
en	2013	zu	starten.	Als	erste	Bau-
massnahme	erfolgt	der	Ersatz	der	
von	weiteren	Rohrbrüchen	stark	
gefährdeten	 Wasserleitung	 im	
Abschnitt	 zwischen	 Kirchplatz	
und	 Tubhusweg.	 Anschliessend	
gelangen	 die	 weiteren	 Werklei-
tungs-	 und	 Strassenbauarbeiten	
zur	 Ausführung.	 Mit	 dem	 Ein-
bau	des	schalldämmenden	Stras-
senbelags	 im	 Spätsommer	 2014	
kann	das	Bauvorhaben	vollendet	
werden.

5. Finanzierung
Im	 Budget	 2012	 wurden	 in	 der	
Investitionsrechnung	 im	 Konto	
620-501.21	CHF	950’000	für	die	
Strassenbauarbeiten	 eingestellt.	
Für	 Lärmsanierungsmassnahmen	
entlang	 Gemeindestrassen	 ste-
hen	 aus	 den	 Voranschlägen	 der	
Jahre	 2005	 bis	 2007	 im	 Konto	
780-501.00	 eingestellten	 Mitteln	
noch	rund	CHF	290’000	zur	Ver-
fügung.	Damit	stehen	für	die	Stras-
senbauarbeiten	 insgesamt	 rund	
CHF	1’240’000	zur	Verfügung.	Im	
preisgünstigsten	 Angebot	 wurden	
die	Leistungen	des	Strassenbaus	zu	
rund	 CHF	 1’600’000	 angeboten.	
Der	Differenzbetrag	beträgt	damit	
CHF	360’000	für	die	Strassenbau-
arbeiten.

Die	 im	Budget	2012	und	2013	
für	 den	 Ersatz	 der	 Wasserleitung	
eingestellten	 finanziellen	 Mittel	
CHF	650’000	sind	ausreichend.

Für	 den	 Ersatz	 der	 Strassen-
beleuchtung	 (Kandelaber	 und	
Leuchten)	 sollen	 CHF	 200’000	
eingestellt	werden.	Der	Ersatz	der	
Strassenbeleuchtung	im	Zuge	der	
Sanierungsarbeiten	 ist	 deswegen	
sinnvoll,	 weil	 Anpassungsarbei-
ten	an	Fundamenten	und	Verka-
belung	im	Strassenkörper	und	die	
Montage	der	Strassenbeleuchtung	
aufeinander	 abgestimmt	 werden	
können.

Antrag
Der	 Gemeinderat	 beantragt	 der	
Gemeindeversammlung,	 für	 die	
Strassenbauarbeiten	 der	 Sanie-
rung	 Baselstrasse/Münchenstei-
nerstrasse	 1’310’000	 Franken	
zu	 bewilligen.	 Für	 den	 Ersatz	
der	Strassenbeleuchtung	werden	
200’000	 Franken	 zur	 Bewilli-
gung	beantragt.

	 Im	Namen	des	Gemeinderates
 Der Präsident: Peter Vogt
 Der Verwalter: Sebastian Helmy
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